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An

die Zürcherische Zugend
aus das Jahr l842.

Von

der Naturforschenden Gefettschaft.

XI^IV. Stück. /..^.^^
Die zoologische Sammlung

Wir haben in unserm vorjährigen Neujahrsblatt gesucht, die Jugend mit unsern

naturhistorischen Sammlungen näher bekannt zu machen. Wir fahren damit fort, die Aufmerksamkeit

auf das Merkwürdigste in derselben zu richten. Die Menge der vorhandenen Gegenstände

machte es schwer, sie alle gehörig zu ordnen, um die Uebersicht und Benutzung zu erleichtern.
Diese gänzliche Anordnung ist nun im Laufe des vorigen Jahres vollendet worden. Erst jetzt

ist Jeder in den Stand gesetzt, den Reichthum oder die Lücken derselben beurtheilen zu
können. Aber wenn auch sehr viel mangelt und der Natur der Sache nach immer mangeln

muß (denn vollständig kann keine Sammlung sein), so dürfen wir doch, ohne unbescheiden

zu sein, in dieser Beziehung mit allen vaterländischen Sammlungen in die Schranken treten,

selbst mit der von Genf. Allein auch Waadt, Bern, Neuenburg, Basel, Solothurn und
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